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Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Angelika Weikert, Doris 
Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich Pfaffmann, Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Andreas Lotte, Bernhard Roos, Horst Arnold, 
Inge Aures, Volkmar Halbleib, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, 
Klaus Adelt, Susann Biedefeld, Florian von Brunn, Martina Fehl-
ner, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Martin Güll, Harald Güller, Alex-
andra Hiersemann, Günther Knoblauch, Dr. Herbert Kränzlein, 
Ruth Müller, Kathi Petersen, Dr. Christoph Rabenstein, Florian 
Ritter, Georg Rosenthal, Harry Scheuenstuhl, Franz Schindler, 
Helga Schmitt-Bussinger, Stefan Schuster, Kathrin Sonnenholz-
ner, Diana Stachowitz, Reinhold Strobl, Arif Taşdelen, Ruth Wald-
mann, Dr. Paul Wengert, Johanna Werner-Muggendorfer, Herbert 
Woerlein, Isabell Zacharias und Fraktion (SPD) 

für ein Bayerisches Gesetz zur Gewährleistung von Tariftreue 
und Mindestlohn bei öffentlichen Auftragsvergaben 

A) Problem 

Seit Jahren ist die Tarifbindung im Freistaat Bayern rückläufig: So 
sank die Anzahl der Betriebe mit Tarifvertrag laut Viertem Bericht der 
Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern (2017) in den Jahren 
2001 bis 2013 deutlich von 50 Prozent auf unter 30 Prozent. Und 
während im Jahr 2001 noch für 70 Prozent der bayerischen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ein Tarifvertrag gegolten hatte, waren 
es 2013 gerade noch 59 Prozent. Eine Studie, die das Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH im Auftrag der Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft (vbw) im Frühjahr 2017 veröffentlichte, 
besagt gar, dass 2015 nur noch 53 Prozent der Beschäftigten unter 
die Tarifbindung fielen. Der Anteil tarifgebundener Betriebe in Bayern 
ist dabei laut Staatsregierung über nahezu alle Betriebsgrößenklassen 
hinweg gesunken. Mit 29,7 Prozent tarifgebundener Betriebe liegt 
Bayern damit deutlich unter dem westdeutschen Durchschnitt (32, 
6 Prozent). 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) führt den Rückgang der 
Tarifbindung auf „die fehlende Verbandsmitgliedschaft in den Arbeit-
geberverbänden, Flucht aus der Tarifvertragsbindung, um Kostenvor-
teile zu erlangen […], sowie Umstrukturierungen als Mittel der Tarif-
flucht oder zur Erschwerung gewerkschaftlicher Organisation durch 
immer kleinere Betriebseinheiten“ zurück (vgl. DGB: Positionen zur 
Stärkung der Tarifbindung, 28.02.2017). 

Gleichzeitig machen Minijobs, Leiharbeit, sachgrundlose Befristungen 
und andere atypische Beschäftigungsformen inzwischen nahezu 
40 Prozent der bayerischen Arbeitsverhältnisse aus und tragen eben-
falls zum Absinken der Tarifbindung bei. Im Vergleich zum Jahr 2003 
ist die absolute Zahl dieser Beschäftigungsverhältnisse von 1,4 Mio. 
auf 2,2 Mio. gestiegen. 

Die vbw-Studie belegt weiter, dass Beschäftigte in nicht-tarifgebun-
denen Betrieben im Durchschnitt eine Stunde pro Woche länger arbei-
ten müssen, gleichzeitig aber teilweise deutlich geringere Bruttomo-
natsverdienste erhalten als ihre Kolleginnen und Kollegen in tarifge-
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bundenen Betrieben. Zudem bilden nicht-tarifgebundene Betriebe 
weniger Fachkräfte aus und übernehmen Auszubildende nach Ab-
schluss der Ausbildung seltener. Darüber hinaus ist der Anteil der 
Kündigungen an allen ausgeschiedenen Mitarbeitern in tarifgebunde-
nen Betrieben spürbar geringer als in Betrieben ohne Tarifbindung. 
Vor allem die Kündigungen durch den Betrieb liegen auf einem signifi-
kant niedrigeren Niveau. 

Wo Tarifverträge gelten, sind folglich nicht nur Arbeitsbedingungen 
und Löhne deutlich besser – auch die Zufriedenheit der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und somit die Bindung an ihren Arbeitgeber 
ist erheblich höher. 

Zwar argumentiert die Staatsregierung bislang, dass der Anteil von 
Betrieben, die sich – obgleich nicht tarifgebunden – nach eigenen An-
gaben an Tarifverträgen orientieren, in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gestiegen sei und mit 45,0 Prozent (Stand 2013) höher liege 
als der deutsche (43,3 Prozent) bzw. westdeutsche (43,8 Prozent) 
Durchschnitt. Doch wird dabei übersehen, dass nur mit einer tatsäch-
lichen Tarifbindung verlässlich und vollumfänglich garantiert werden 
kann, dass bei öffentlichen Auftragsvergaben faire und transparente 
Arbeits- und Entgeltbedingungen vorherrschen sowie ein fairer Wett-
bewerb stattfindet. 

Bayern ist das einzige Bundesland, das bislang kein Landesvergabe-
gesetz erlassen hat. Zudem existiert nur in Bayern und Sachen kein 
Tariftreuegesetz. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in sei-
nem Urteil vom 03.04.2008 (Rs. C – 346/06) die Tariftreuevorschriften 
des damaligen niedersächsischen Vergabegesetzes als Verstoß ge-
gen die europäische Dienstleistungsfreiheit gewertet. Infolgedessen 
koppelten fast alle Bundesländer die Vergabe öffentlicher Aufträge 
nun an das Einhalten von Tarifstandards und gestalteten ihre Tarif-
treuegesetze neu und europarechtskonform. Einige Länder legten da-
rüber hinaus auch vergabespezifische Mindestlöhne fest. 

 

B) Lösung 

In Bayern wird ein Gesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Min-
destlohn bei öffentlichen Auftragsvergaben in Bayern (BayVergG) in 
Kraft gesetzt. 

Hierdurch werden Regelungen zur Auftragsvergabe des Freistaates, 
der Gemeinden und der Gemeindeverbände und über die bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe zu beachtenden Grundsätze getroffen. 

Das Gesetz wirkt somit Verzerrungen im Wettbewerb um öffentliche 
Aufträge entgegen, die durch den Einsatz von Niedriglohnkräften ent-
stehen, und mildert Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme. 
Es ermöglicht demgemäß einen fairen Wettbewerb und stärkt den 
Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zu diesem Zweck 
bestimmt es, dass öffentliche Auftraggeber öffentliche Aufträge nach 
Maßgabe dieses Gesetzes nur an Unternehmen vergeben dürfen, die 
ihren Beschäftigten das in diesem Gesetz festgesetzte Mindestentgelt 
bezahlen und sich tariftreu verhalten. 
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Das Gesetz sieht deshalb folgende Regelungen vor: 

─ Verpflichtung des Unternehmens zur Abgabe einer Tariftreueer-
klärung für Branchen im Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes (AEntG), 

─ Verpflichtung des Unternehmens zur Abgabe einer Tariftreueer-
klärung wenn öffentlicher Personennahverkehr, 

─ Verpflichtung des Unternehmens zur Abgabe einer Erklärung, 
mindestens den bundesrechtlich festgesetzten Mindestlohn zu 
zahlen. 

Um Tariftreue und Mindestlohn bei den unter das Gesetz fallenden 
Auftragsvergaben zu gewährleisten, werden entsprechende Regelun-
gen zu Nachweispflichten, Kontrollen und Sanktionierung von Verstö-
ßen getroffen. 

Für die Auftragsausführung können zudem bei allen Aufträgen zusätz-
liche Anforderungen an Unternehmer gestellt werden, die insbesonde-
re soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte betreffen, wenn 
sie im sachlichen Zusammenhang mit dem konkreten Auftragsgegen-
stand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

1. Kosten für Staat und Kommunen 

Auswirkungen auf die Angebotspreise sind nur dann zu erwarten, 
wenn die Bieter die Kostenvorteile auf Grund niedrigerer Löhne 
oder sehr günstiger Beschaffungspreise bisher tatsächlich in ihren 
Angebotspreisen weitergegeben haben und nicht zur Erhöhung ih-
rer Gewinnspanne oder zum Ausgleich bei anderen Kostenfakto-
ren genutzt haben. 

2. Kosten für Wirtschaft und Bürger 

Kostenauswirkungen auf Privathaushalte sind allenfalls zu erwar-
ten, wenn Staat und Kommunen eine eventuelle Verteuerung der 
Angebotspreise wiederum an ihre Endverbraucher weitergeben. 
Andererseits werden die Regelungen zu einer Erhöhung der Ein-
kommen bei Privathaushalten führen. 

Die Wirtschaftsunternehmen, die aufgrund des Bayerischen Ver-
gabegesetzes höhere Arbeitsentgelte für die Dauer des öffentli-
chen Auftrags zahlen müssen, können dies in ihren Kalkulationen 
berücksichtigen. 
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Gesetzentwurf 

für ein Bayerisches Gesetz zur Gewährleistung 
von Tariftreue und Mindestlohn bei öffentlichen 
Auftragsvergaben 

 

Art. 1 
Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für öffentliche Aufträge gemäß 
§ 103 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) von öffentlichen Auftraggebern im 
Sinn des § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen im Freistaat Bayern, unabhängig von 
den Schwellenwerten gemäß § 106 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 

 

Art. 2 
Vergabegrundsätze 

Öffentliche Aufträge dürfen nur an fachkundige, 
leistungsfähige, zuverlässige und gesetzestreue Un-
ternehmen vergeben werden. 

 

Art. 3 
Tariftreue und Mindestentlohnung;  

Unterauftragnehmer 

(1) 
1
Öffentliche Aufträge für Leistungen, deren Er-

bringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes (AEntG) unterfallen, dürfen nur an Un-
ternehmen vergeben werden, die sich bei der Ange-
botsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung die-
ser Leistungen mindestens diejenigen Mindestarbeits-
bedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu 
gewähren, die nach einem nach dem Tarifvertragsge-
setz (TVG) mit den Wirkungen des AEntG für allge-
mein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach 
§ 7, § 7 a oder § 11 AEntG erlassenen Rechtsverord-
nung für die betreffende Leistung verbindlich vorgege-
ben werden. 

2
Satz 1 gilt entsprechend für andere ge-

setzliche Bestimmungen über Mindestentgelte, wie 
z. B. dem Mindestlohngesetz (MiLoG). 

(2) 
1
Bei der Vergabe von Leistungen über öffentli-

che Personennahverkehrsdienste im Sinne der in 
Satz 3 genannten Verordnung muss der Bieter erklä-
ren, dass er seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer bei der Ausführung dieser Leistungen mindestens 
nach den hierfür jeweils geltenden Entgelttarifen ent-
lohnt. 

2
Der öffentliche Auftraggeber bestimmt nach bil-

ligem Ermessen den oder die einschlägigen Tarifver-
träge nach Satz 1 und benennt ihn oder sie in der 

Bekanntmachung der Vergabe sowie den Vergabeun-
terlagen. 

3
Außerdem sind insbesondere die Regelun-

gen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-
ber 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste 
auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Ver-
ordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 
des Rates (ABl. L 315 vom 3. Dezember 2007, S. 1) 
sowie der Verordnung (EU) 2016/2338 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 14. Dezem-
ber 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Markts für 
inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. 
L 354 vom 23. Dezember 2016, S. 22) zu beachten. 

(3) 
1
Unbeschadet etwaiger weitergehender Anfor-

derungen nach den Abs. 1 und 2 dürfen öffentliche 
Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden, 
wenn sich diese bei der Angebotsabgabe schriftlich 
verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern bei der Ausführung der Leistung mindestens ein 
Brutto-Entgelt zu zahlen, das je Zeitstunde ohne Zu-
schläge/Zulagen mindestens dem bundesrechtlich 
geltenden allgemeinen Mindestlohn entspricht. 

2
Die 

Verpflichtungserklärung nach Satz 1 entfällt, wenn die 
auftragsgegenständlichen Leistungen ausschließlich 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in einem 
anderen EU-Mitgliedstaat ausgeführt werden und dort 
keinen Schutz (z. B. wegen niedrigerer Lebenshal-
tungskosten) durch ein Mindestentgelt nach Satz 1 
bedürfen. 

(4) 
1
Bei der Vergabe länderübergreifender Leis-

tungen ist von der Vergabestelle vor Beginn des Ver-
gabeverfahrens eine Einigung mit den beteiligten wei-
teren Vergabestellen anderer Länder über die Anfor-
derungen nach den Abs. 2 und 3 anzustreben. 

2
Von 

den Abs. 2 und 3 kann abgewichen werden, wenn 
eine Einigung nach Satz 1 nicht zustande kommt. 

(5) 
1
Wird bei einer öffentlichen Auftragsvergabe 

eine Verpflichtung und Erklärung nach Abs. 1 bis 3 
gefordert, so muss sich der Bieter verpflichten, mit ei-
nem von ihm eingesetzten Unterauftragnehmer oder 
einem von ihm oder einem Unterauftragnehmer be-
auftragten Verleiher im Sinne des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes (AÜG) zu vereinbaren, seinen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens die 
Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts zu 
gewähren, die der Bieter selbst einzuhalten erklärt 
und zu der er sich verpflichtet. 

2
Die in Satz 1 genann-

te Verpflichtung umfasst alle an der Auftragserfüllung 
beteiligten Unternehmen, insbesondere alle weiteren 
Unterauftragnehmer des Unterauftragnehmers. 

3
Der 

jeweils einen Auftrag Weitervergebende hat die jewei-
lige schriftliche Übertragung der Verpflichtung und ihre 
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Einhaltung durch die jeweils beteiligten Unterauftrag-
nehmer oder Verleiher sicherzustellen und dem öffent-
lichen Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. 

4
Auf 

die Verpflichtung und Erklärung nach Abs. 1 bis 3 
kann verzichtet werden, soweit der Anteil des Auf-
trags, der auf den jeweiligen Unterauftragnehmer ent-
fällt, weniger als 3 000 Euro ohne Umsatzsteuer be-
trägt. 

(6) Für die Auftragsausführung können bei allen 
Aufträgen zusätzliche Anforderungen an Unternehmer 
gestellt werden, die insbesondere soziale, umweltbe-
zogene oder innovative Aspekte betreffen, wenn sie 
im sachlichen Zusammenhang mit dem konkreten 
Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leis-
tungsbeschreibung ergeben.  

 

Art. 4 
Wertung unangemessen niedriger Angebote 
1
Bei begründeten Zweifeln an der Angemessen-

heit des Angebots kann der öffentliche Auftraggeber 
sich dazu von dem Unternehmen die Kalkulationsun-
terlagen vorlegen lassen. 

2
Begründete Zweifel im Sinn 

von Satz 1 können insbesondere dann vorliegen, 
wenn der angebotene Preis mindestens 10 v. H. unter 
dem nächsthöheren Angebot oder dem Schätzpreis 
der Vergabestelle liegt. 

3
Kommt der Unternehmer in-

nerhalb der von der Vergabestelle festgelegten Frist 
dieser Vorlagepflicht nicht nach, so ist er von dem 
weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

 

Art. 5 
Nachweise 

(1) 
1
Der öffentliche Auftraggeber kann von dem 

Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, für den Fall, 
dass dieser keine gültige Bescheinigung aus dem Un-
ternehmer- und Lieferantenverzeichnis oder dem Prä-
qualifikationsverzeichnis vorlegt, durch Unterlagen, 
die nicht älter als sechs Monate sein dürfen, den 
Nachweis der vollständigen Entrichtung von Beiträgen 
fordern. 

2
Die Unterlagen müssen ausgestellt sein von 

dem zuständigen in- oder ausländischen Sozialversi-
cherungsträger, der zuständigen in- oder ausländi-
schen Sozialkasse, soweit der Betrieb des Unterneh-
mers Bauaufträge im Sinn des § 103 Abs. 3 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausführt 
und von dem Geltungsbereich eines Tarifvertrags 
über eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertrags-
parteien erfasst wird. 

3
Die Angaben zu Satz 1 können 

durch eine Bescheinigung des ausländischen Staates 
nachgewiesen werden. 

4
Bei fremdsprachigen Be-

scheinigungen ist eine Übersetzung in die deutsche 
Sprache beizufügen. 

(2) Soll die Ausführung eines Teils des öffentli-
chen Auftrags einem Unterauftragnehmer übertragen 
werden, so kann der öffentliche Auftraggeber bei der 
Auftragserteilung auch die auf den Unterauftragneh-
mer lautenden Nachweise gemäß Abs. 1 fordern. 

Art. 6 
Kontrolle 

(1) 
1
Die öffentlichen Auftraggeber führen stichpro-

benartig Kontrollen durch, um die Einhaltung der in 
Art. 3 Abs. 1 bis 3 und 5 vorgesehenen Auflagen und 
Pflichten zu überprüfen. 

2
Die öffentlichen Auftragge-

ber richten dazu Kontrollgruppen ein. 
3
Die kontrollie-

renden Personen dürfen zu Kontrollzwecken Einblick 
in die Entgeltabrechnungen der ausführenden Unter-
nehmen, in die Unterlagen über die Abführung von 
Steuern und Beiträgen an in- und ausländische Sozi-
alversicherungsträger, in die Unterlagen über die Ab-
führung von Beiträgen an in- und ausländische Sozi-
alkassen des Baugewerbes und in die zwischen den 
ausführenden Unternehmen abgeschlossenen Verträ-
ge nehmen. 

4
Die ausführenden Unternehmen haben 

ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrol-
len hinzuweisen und ihre schriftliche Zustimmung ein-
zuholen. 

(2) Die ausführenden Unternehmen haben voll-
ständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung nach 
Abs. 1 bereitzuhalten und auf Verlangen dem öffentli-
chen Auftraggeber vorzulegen. 

 

Art. 7 
Sanktionen 

(1) 
1
Um die Einhaltung der aus Art. 3 Abs. 1 bis 3 

und 5 resultierenden Verpflichtungen des Unterneh-
mers zu sichern, ist zwischen dem öffentlichen Auf-
traggeber und dem Unternehmer für jeden schuldhaf-
ten Verstoß regelmäßig eine Vertragsstrafe in Höhe 
von 1 v. H., bei mehreren Verstößen zusammen bis 
zu 5 v. H. der Auftragssumme zu vereinbaren. 

2
Der 

Unternehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe 
nach Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten, wenn 
der Verstoß durch einen von ihm beauftragten Unter-
auftragnehmer oder einen von diesem beauftragten 
Unterauftragnehmer oder einem vom Unternehmen 
oder einem Unterauftragnehmer beauftragten Verlei-
her nach Art. 3 Abs. 5 begangen wird, soweit der Un-
ternehmer den Verstoß kannte oder kennen musste. 
3
Ist die verwirkte Vertragsstrafe unverhältnismäßig 

hoch, so kann sie vom öffentlichen Auftraggeber auf 
Antrag des Unternehmers auf einen angemessenen 
Betrag herabgesetzt werden. 

(2) Der öffentliche Auftraggeber hat mit dem Un-
ternehmer zu vereinbaren, dass die schuldhafte und 
erhebliche Nichterfüllung der aus Art. 3 Abs. 1 bis 3 
und 5 ergebenden Anforderungen durch den Unter-
nehmer, einen Unterauftragnehmer oder Verleiher 
den öffentlichen Auftraggeber zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund berechtigt.  

(3) 
1
Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um 

einen öffentlichen Auftrag sowie als Unterauftragneh-
mer nach Art. 3 Abs. 5 dürfen alle vorgenannten Un-
ternehmen bis zu einer Dauer von höchstens drei Jah-
ren ausgeschlossen werden, die gegen die in Art. 3 
Abs. 1 bis 3 und 5 geregelten Vorgaben verstoßen. 
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2
Liegen die Voraussetzungen nach § 125 GWB ent-

sprechend vor, sind die in Satz 1 genannten Unter-
nehmen nicht auszuschließen. 

 

Art. 8 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am …………………….. in Kraft. 

 

 

Begründung: 

Allgemeines 

Der Einsatz von untertariflich entlohnten Beschäftigten 
kann bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu Wettbe-
werbsverzerrungen führen, weil das Gebot der Wirt-
schaftlichkeit den öffentlichen Auftraggeber in der Re-
gel zwingt, auf das wirtschaftlich günstigste Angebot 
den Zuschlag zu erteilen. Erzielt dieses Angebot seine 
Position dadurch, dass das anbietende Unternehmen 
untertariflich entlohnte Beschäftigte einsetzt, schadet 
dies tariftreuen Unternehmen.  

Ziel des Bayerischen Vergabegesetzes ist es deshalb, 
durch die Gewährleistung von Tariftreue und Mindest-
lohn einen fairen Wettbewerb bei öffentlichen Aus-
schreibungen zu ermöglichen. 

Rechtsgrundlage des Bayerischen Vergabegesetzes 
ist § 129 GWB, wonach Ausführungsbedingungen, die 
der öffentliche Auftraggeber dem beauftragten Unter-
nehmen verbindlich vorzugeben hat, festgelegt wer-
den dürfen, wenn dies durch Bundes- oder Landesge-
setz vorgesehen ist. Mit dem Bayerischen Vergabe-
gesetz soll davon in Bayern Gebrauch gemacht wer-
den. 

Dem Freistaat Bayern steht die Gesetzgebungskom-
petenz nach Art. 70 des Grundgesetzes (GG) in Ver-
bindung mit Art. 72 Abs. 1 GG zu, weil – wie auch das 
Bundesverfassungsgericht im Jahr 2006 festgestellt 
hat – die Regelungsmaterie in die konkurrierende Zu-
ständigkeit nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG fällt und der 
Bund nicht abschließend von seinem Gesetzgebungs-
recht Gebrauch gemacht hat. Mit § 129 GWB aner-
kennt der Bundesgesetzgeber zudem ausdrücklich die 
Zulässigkeit einer landesgesetzlichen Regelung. Auch 
der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat in seiner 
Entscheidung zu Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Bauaufträ-
ge-Vergabegesetz (BayBauVG) keinen Widerspruch 
zur Kompetenzordnung des GG angenommen. Eben-
so wenig wird die Gesetzgebungskompetenz des 
Freistaates Bayern durch die Einführung des bundes-
gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohnge-
setz (MiLoG) berührt. 

Eine landesgesetzliche Vorschrift zur Regelung der 
Tariftreue im Rahmen europaweiter Auftragsvergaben 
muss so ausgestaltet sein, dass sie nicht höherrangi-
ges Bundes(vergabe)recht verletzt. Von Interesse 
sind insoweit die bundesrechtlichen Vergabevorschrif-
ten nach §§ 128 und 129 GWB.  

Darüber hinaus darf eine landesgesetzliche Tariftreu-
eregelung nicht gegen das europarechtskonform aus-
zulegende Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) ver-
stoßen. Die (Entsende)-Richtlinie 96/71/EG war im 
Jahr 2009 vom Bundesgesetzgeber durch das (novel-
lierte) AentG umgesetzt worden. Insoweit hatte der 
Bundesgesetzgeber von der darin enthaltenen Option 
Gebrauch gemacht, die nationale Entsendegesetzge-
bung im Bereich der tarifvertraglich geregelten Ar-
beitsbedingungen über den Baubereich hinaus auf 
andere Branchen auszuweiten. 

Für den Bereich der „Tarifvertraglichen Arbeitsbedin-
gungen“ hat der Bundesgesetzgeber die betroffenen 
Branchen in § 4 AEntG ausdrücklich festgelegt und 
insoweit genau geregelt, wie die allgemeine Verbindli-
cherklärung von Tarifverträgen erfolgt. Damit geht es 
konform, wenn der Freistaat Bayern die Beachtung 
der vom Bund für allgemein verbindlich erklärten Ta-
rifverträge zu einer „Vergabebedingung“ erklärt. Diese 
Einschätzung wird auch nicht durch die „Rüffert“-Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs nachteilig 
tangiert (siehe EuGH-Urteil vom 03.04.2008 – C-
346/06 „Rüffert“). 

Was den Bereich des öffentlichen Personennahver-
kehrs anbelangt, so sieht die bereits am 03.12.2009 in 
Kraft getretene europäische Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 für die in diesen Anwendungsbereich 
fallenden Dienstleistungen die Möglichkeit vor, die 
Betreiber zur Einhaltung bestimmter Sozialstandards 
zu verpflichten. Die VO 1370 gilt hierbei grundsätzlich 
sowohl für den innerstaatlichen als auch für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit der Ei-
senbahn und andere Arten des Schienenverkehrs so-
wie auf der Straße, mit Ausnahme von Verkehrsdiens-
ten, die hauptsächlich aus Gründen historischen Inte-
resses oder zu touristischen Zwecken betrieben wer-
den. Hierzu lässt sich feststellen, dass im Anwen-
dungsbereich der VO 1370, das heißt bei der Vergabe 
von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, die nicht 
dem europäischen Vergaberecht unterfallen, öffentli-
che Auftraggeber die Zahlung von Tarifvertragslöhnen 
nach Art. 4 Abs. 5 Satz 2 VO 1370 verlangen können. 
Folglich stehen auch einer landesgesetzlichen Rege-
lung zur Tariftreue keine Bedenken im Hinblick auf die 
VO 1370 gegenüber. 

Von den 14 Landestariftreuegesetzen bzw. den 15 Lan-
desvergabegesetzen, die in den deutschen Bundes-
ländern existieren, wurden viele inzwischen novelliert, 
insbesondere mit Blick auf das zum 1. Januar 2015 in 
Kraft getretene Bundesmindestlohngesetz. Die Lan-
desgesetze unterscheiden sich darüber hinaus vor 
allem hinsichtlich ihres Regelungsumfangs bzw. der 
Koppelung öffentlicher Auftragsvergaben an mehr 
oder minder umfangreiche Kriterienkataloge.  

Das vorliegende Bayerische Vergabegesetz be-
schränkt sich auf grundlegende Regelungsinhalte zur 
Sicherstellung von Tariftreue und Mindestlohn bei 
öffentlichen Auftragsvergaben. Was zusätzliche An-
forderungen anbelangt, die insbesondere soziale, um-
weltbezogene oder innovative Aspekte betreffen, so 
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können diese gestellt werden, wenn sie im sachlichen 
Zusammenhang mit dem konkreten Auftragsgegen-
stand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung 
ergeben. Ein solches, auf wesentliche Gesichtspunkte 
beschränktes Gesetz soll – die Erfahrungen anderer 
Landesvergabegesetze berücksichtigend – eine mög-
lichst hohe Akzeptanz bei Normadressaten und -an-
wendern sicherstellen, da darüber hinaus gehende 
bindende Vorgaben häufig sowohl von Seiten der Auf-
traggeber als auch der Unternehmer als unnötig büro-
kratisch empfunden werden. 

 

Im Einzelnen 

Zu Art. 1: 

Um den Anwendungsbereich des Bayerischen Verga-
begesetzes möglichst groß zu halten, wird an die Re-
gelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) angeknüpft. Danach gilt das Bayeri-
sche Vergabegesetz für öffentliche Aufträge gemäß 
§ 103 Abs. 1 GWB von öffentlichen Auftraggebern im 
Sinn § 99 GWB, unabhängig von den Schwellenwer-
ten gemäß § 106 GWB. 

Zu Art. 2:  

Art. 2 entspricht Art. 2 Abs. 1 des Bayerischen Bau-
aufträge-Vergabegesetzes vom 28. Juni 2000 (GVBl. 
S. 364, BayRS 73-0-1), geändert durch Gesetz vom 
27. November 2007 (GVBl. S. 787). Das BayBauVG 
ist durch § 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 
am 1. Januar 2010 außer Kraft getreten (GVBl. S. 300). 

Zu Art. 3: 

Art. 3 trifft Regelungen zur Tariftreue und Mindestlohn 
sowie sonstige Ausführungsbedingungen (vgl. hierzu 
jedoch auch die Ausführungen am Ende von Teil A 
(„Allgemeines“) in der Gesetzesbegründung). 

Abs. 1 regelt insbesondere, dass öffentliche Aufträge 
für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbe-
reich des AEntG unterfallen, nur an Unternehmen ver-
geben werden dürfen, die sich bei der Angebotsabga-
be schriftlich verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern bei der Ausführung dieser Leis-
tungen mindestens diejenigen Mindestarbeitsbedin-
gungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewäh-
ren, die nach einem nach dem Tarifvertragsgesetz 
(TVG) mit den Wirkungen des AEntG für allgemein 
verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, 
§ 7a oder § 11 AEntG erlassenen Rechtsverordnung 
für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben 
werden.  

Abs. 2 regelt insbesondere, dass bei der Vergabe von 
Leistungen über öffentliche Personennahverkehrs-
dienste der Bieter erklären muss, dass er seine Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Ausfüh-
rung dieser Leistungen mindestens nach den hierfür 
jeweils geltenden Entgelttarifen entlohnt.  

Abs. 3 stellt ausdrücklich klar, dass öffentliche Aufträ-
ge in jedem Fall nur an Unternehmen vergeben wer-

den dürfen, die sich bei der Angebotsabgabe schrift-
lich verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern bei der Ausführung der Leistung mindestens 
ein Brutto-Entgelt zu zahlen, das je Zeitstunde ohne 
Zuschläge/Zulagen mindestens dem bundesrechtlich 
geltenden allgemeinen Mindestlohn entspricht. Der 
Mindestlohn liegt aktuell (Stand 2017) bei 8,84 Euro. 
Wegen der EuGH-Entscheidung in Sachen „Bundes-
druckerei“ aus dem Jahr 2014 ist eine normative Ein-
schränkung geboten für den Fall, wenn die auftrags-
gegenständlichen Leistungen im Ausland erbracht 
werden und dort die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer-
innen bereits entsprechend geschützt sind. 

Gemäß Abs. 4 ist bei der Vergabe länderübergreifen-
der Leistungen von der Vergabestelle vor Beginn des 
Vergabeverfahrens eine Einigung mit den beteiligten 
weiteren Vergabestellen anderer Länder über die An-
forderungen nach den Abs. 2 und 3 anzustreben.  

Abs. 5 trägt der Überlegung Rechnung, dass es für ei-
ne effektive Durchsetzung in der Beschaffungspraxis 
notwendig ist, die Verpflichtung zur Einhaltung der ge-
nannten Kriterien nicht nur auf den Hauptauftragneh-
mer, sondern auch auf dessen Unterauftragnehmer zu 
erstrecken. Satz 4 erhält hierzu eine Bagatellklausel, 
die den bürokratischen Aufwand insbesondere auf 
Seiten des Unternehmers senken soll. 

Abs. 6 legt fest, dass für die Auftragsausführung bei 
allen Aufträgen zusätzliche Anforderungen an Unter-
nehmer gestellt werden können, die insbesondere so-
ziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte be-
treffen, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit 
dem konkreten Auftragsgegenstand stehen und sich 
aus der Leistungsbeschreibung ergeben (vgl. hierzu 
auch die Ausführungen am Ende von Teil A („Allge-
meines“) in der Gesetzesbegründung). 

Zu Art. 4:  

Art. 4 betrifft die Wertung unangemessen niedriger 
Angebote. Diese Regelung steht in engem Zusam-
menhang mit den Regelungen des Art. 3, weil ein An-
gebot, bei dem Zweifel an der Angemessenheit beste-
hen, den Verdacht in sich trägt, nicht kostendeckend 
bzw. in den Personalkosten unter Missachtung der 
tariflichen Verpflichtungen kalkuliert worden zu sein. 
Dem Bieter ist dann eine Frist zur Vorlage seiner Kal-
kulationsunterlagen zu setzen, damit sich der Auftrag-
geber von der Ordnungsgemäßheit der Preisberech-
nungen des Bieters überzeugen kann. Kommt der 
Bieter der Vorlagepflicht nicht nach, ist sein Angebot 
zwingend auszuschließen, da dieser Bieter als unzu-
verlässig einzustufen ist. 

Zu Art. 5: 

Art. 5 regelt insbesondere, dass der Auftraggeber von 
dem Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, für den 
Fall, dass dieser keine gültige Bescheinigung aus 
dem Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis oder 
dem Präqualifikationsverzeichnis vorlegt, den Nach-
weis der vollständigen Entrichtung von Beiträgen for-
dern kann. Die Regelung soll der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit dienen. 



Drucksache 17/21033 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Seite 9 

Zu Art. 6:  

Art. 6 sieht Kontrollmaßnahmen vor, um die Einhal-
tung der in Art. 3 vorgesehenen Auflagen und Pflich-
ten zu überprüfen. Die hier vorgesehenen Kontroll-
maßnahmen sind inhaltlich ähnlich mit den in anderen 
Landesvergabegesetzen enthaltenen Regelungen. Sol-
che Kontrollmaßnahmen waren bislang noch nicht 
Gegenstand einer europäischen Rechtsprechung, so-
dass das Recht zur stichprobenartigen Kontrolle und 
das Einsichtsrecht der Auftraggeber sowie die Vorla-
ge- und Hinweispflicht der Unternehmen bislang kei-
nen rechtlichen Bedenken begegnet ist.  

Art. 7: 

Art. 7 sieht Sanktionen vor, um die Einhaltung der aus 
Art. 3 resultierenden Verpflichtungen des Unterneh-

mers zu sichern. In Abs. 1 wird eine Vertragsstrafen-
verpflichtung normiert, in Abs. 2 ein fristloses Kündi-
gungsrecht aus wichtigem Grund und in Abs. 3 eine 
Vergabesperre. Die meisten Landesvergabegesetze 
sehen ähnliche Regelungen vor. Aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit ist die auszubedingende Ver-
tragsstrafe für Verstöße der Unterauftragnehmer da-
hingehend eingeschränkt, als der Hauptunternehmer 
nur haftet, wenn er die Verletzung kannte oder ken-
nen musste. Zudem ist vorgesehen, dass nicht alleine 
Verstöße des Unterauftragnehmers, sondern auch 
des Verleihers sanktioniert werden. 

Art. 8:  

Art. 8 regelt das Inkrafttreten des Bayerischen Verga-
begesetzes.  

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote
Abg. Angelika Weikert
Abg. Klaus Holetschek
Abg. Gabi Schmidt
Abg. Dr. Martin Runge
Abg. Annette Karl



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 h auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Angelika Weikert, 

Doris Rauscher u. a. und Fraktion (SPD)

für ein Bayerisches Gesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestlohn 

bei öffentlichen Auftragsvergaben (Drs. 17/21033) 

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden miteinander verbunden. Damit hat die SPD-

Fraktion 11 Minuten Redezeit. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der 

Geschäftsordnung 24 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei 

an der Redezeit der stärksten Fraktion. Ich eröffne die Aussprache und erteile zu-

nächst der Kollegin Weikert das Wort. Bitte schön, Frau Weikert.

Angelika Weikert (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Frau Präsidentin, Kolle-

ginnen und Kollegen! Bayern nutzt bei Weitem seine Möglichkeiten nicht aus, auf Ar-

beits- und Entlohnungsbedingungen positiv Einfluss zu nehmen. Die Folge davon ist, 

dass es bei staatlichen Aufträgen immer wieder zu Betrugsfällen kommt. Wir bringen 

heute einen überarbeiteten Gesetzentwurf für ein bayerisches Tariftreue- und Verga-

begesetz ein, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser schützen zu können.

Worum geht es? – In unserem Gesetzentwurf geht es darum, dass öffentliche Aufträ-

ge – nach Maßgabe dieses Gesetzes – nur an Unternehmen vergeben werden dürfen, 

die sich tariftreu verhalten und ihren Beschäftigten mindestens den bundesrechtlich 

festgelegten Mindestlohn bzw. den jeweiligen Tariflohn zahlen. Dazu müssen sie sich 

jeweils schriftlich verpflichten. Die zentralen Ziele unseres Gesetzentwurfes sind ers-

tens faire und transparente Arbeits- und Entgeltbedingungen bei öffentlichen Auftrags-

vergaben, zweitens: Verzerrungen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge entgegen-

wirken, drittens die Stärkung des Schutzes von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern.
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Was werden wir mit diesem Gesetzentwurf regeln? – Es geht darum, dass sich die 

Unternehmen, bevor sie staatliche Aufträge erhalten, mit einer schriftlichen Erklärung 

zur Tariftreue verpflichten. Es geht darum, dass sich die Unternehmen zur Abgabe 

einer Tariftreueerklärung im Sektor des öffentlichen Personennahverkehrs verpflichten. 

Es geht darum, dass sich die Unternehmen zur Abgabe einer Erklärung verpflichten, 

mindestens den bundesrechtlich festgelegten Mindestlohn zu zahlen. Mit dem Min-

destlohngesetz sollen gute Arbeitsbedingungen gewährleistet werden. Dazu sollen 

sich die Unternehmen verpflichten. Die Einhaltung der Tariftreue und des Mindest-

lohns wird letztlich durch entsprechende Nachweispflichten, Kontrollen und Sanktio-

nen zusätzlich kontrolliert.

Kolleginnen und Kollegen, es ist der vierte Versuch der SPD-Landtagsfraktion, im Be-

reich der Vergabe öffentlicher Aufträge Ordnung zu erreichen. Es ist der vierte Ver-

such. Damit dokumentiert die Landtagsfraktion, dass uns die faire Bezahlung und der 

Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besonders wichtig sind. Wir blei-

ben nachhaltig an diesen Themen dran.

(Beifall bei der SPD – Bernhard Roos (SPD): Bravo!)

Wir haben uns auf diesen vierten Versuch besonders gut vorbereitet. Die Argumente, 

die bei den drei vorhergehenden Versuchen immer wieder angeführt worden sind – es 

sei nicht notwendig, es sei nicht nötig, es sei überhaupt nicht möglich –, haben wir 

prüfen lassen. Wir haben ein Rechtsgutachten erstellen lassen. Das Fazit dieses 

Rechtsgutachtens ist eindeutig: Ja, der Freistaat Bayern hat hier Regelungsbedarf. Ja, 

der Freistaat Bayern kann hier regeln. Ja, der Freistaat Bayern sollte es tun, um Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen, aber auch Unternehmen, die sich auf 

dem Markt fair verhalten.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns auch dahin gehend gut vorbereitet, dass wir 

unseren Gesetzentwurf entschlackt haben. Viele Regelungen hätten wir gerne aufge-
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nommen. Dazu zählen ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien, die sich 

vor dem Hintergrund des fairen Wettbewerbs im globalen Handel bewähren müssen, 

wie internationale Arbeitsnormen. Wir haben diese Aspekte rausgelassen, da ansons-

ten die Befürchtung besteht, dass das Ganze schwer zu kontrollieren und anzuwen-

den ist. Wir haben den Gesetzentwurf wirklich entschlackt und auf Tariftreue und Min-

destlohnbedingungen bei staatlichen Aufträgen reduziert.

Kolleginnen und Kollegen, 14 von 16 Bundesländern haben genau so ein Vergabe- 

und Tariftreuegesetz.

(Erwin Huber (CSU): Die sind sehr unzufrieden!)

– Herr Huber, ich füge hinzu, Nordrhein-Westfalen hat mit der neuen Regierung zu-

nächst angekündigt, das Tariftreuegesetz zu kündigen. Sie haben es auch in Teilen 

getan. Aber die Verpflichtung zur Tariftreue und zur Einhaltung des Mindestlohns 

haben sie belassen.

(Dr. Simone Strohmayr (SPD): Genau!)

Sie haben das ganz bewusst belassen. Insofern sind lediglich Sachsen und Bayern 

die Bundesländer, in denen ein derartiges Gesetz nicht existiert. Kolleginnen und Kol-

legen, in den vorhergehenden Diskussionen haben Sie immer wieder angeführt, dass 

im Freistaat Bayern doch alles gut sei. Hier werde jede Arbeitnehmerin und jeder Ar-

beitnehmer fair bezahlt, besonders bei staatlichen Aufträgen.

Ich nenne Ihnen nun einen Fall, der herausragt und der bekannt wurde. Leider gibt es 

hier eine hohe Dunkelziffer. Derartige Dinge betreffen vor allem Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer aus dem osteuropäischen Raum. Rumänen und Bulgaren sind be-

sonders betroffen. Diese verfügen häufig über zu geringe Rechtskenntnisse und zu 

geringe Sprachkenntnisse, um die Gesetze kennen und einhalten zu können. Im Feb-

ruar 2016 hat sich beim Neubau des Strafjustizzentrums in Nürnberg ein Vorfall ereig-

net. Damals haben sich 22 rumänische Arbeitnehmer an die DGB-Stelle gewandt. 
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Hören Sie bitte genau zu. Sie haben monatelang auf einer Baustelle in Nürnberg gear-

beitet, ohne einen Pfennig Lohn gesehen zu haben. Der Auftraggeber war der Staat. 

Sie waren bei einem rumänischen Subunternehmer angestellt. Sie mussten in unbe-

heizten Containern übernachten. Sie haben keinen Lohn erhalten. Sie mussten dort 

unter unmenschlichen Bedingungen übernachten.

(Lachen des Abgeordneten Erwin Huber (CSU))

– Herr Huber, also, dass Sie über so etwas lachen, kann ich jetzt wirklich nicht verste-

hen.

(Beifall bei der SPD)

Das kann ich jetzt wirklich nicht verstehen. Mein Fazit ist: Allein dieser eine bekannt 

gewordene Fall rechtfertigt das Einbringen des Gesetzentwurfs.

(Erwin Huber (CSU): Der bringt gar nichts!)

Sie haben keinen Grund mehr, ihn abzulehnen. Ich vertraue auf Ihren Sachverstand 

und auf die Diskussionen im Ausschuss.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Vielen Dank, Frau Kollegin Weikert. – Nächster 

Redner ist der Kollege Holetschek. Bitte schön, Herr Kollege.

Klaus Holetschek (CSU): Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen 

und Kollegen – Frau Weikert!

(Angelika Weikert (SPD): Ja, ja, ich höre zu!)

– Das ist schön. Wir haben vorher auch nicht wegen des ernsthaften Themas gelacht; 

denn das ist ein Thema, das uns genauso beschäftigt.

(Angelika Weikert (SPD): Das ist schon mal gut!)
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Dieses Thema wurde vor Kurzem auch im sozialpolitischen Ausschuss sehr intensiv 

diskutiert. Es ist ein Thema, das jetzt auch im Koalitionsvertrag Niederschlag gefunden 

hat; man denke an die sachgrundlosen Befristungen und an all die Themen, die in die-

sem globalen Rahmen einfach mit dazugehören. Auch uns ist gerechte Bezahlung für 

gute Arbeit wichtig.

Genauso wichtig ist uns allerdings die Frage, warum man ein Gesetz braucht, auch 

ein angeblich entschlacktes, wenn die Regelungen, die darin getroffen werden, schon 

vorhanden sind. Wenn Sie sich einmal Ihren Gesetzentwurf und die einzelnen Rege-

lungsinhalte anschauen, dann werden Sie feststellen, dass der Bedarf einfach nicht 

gegeben ist.

Ich will Ihnen sagen: Schwarze Schafe gibt es überall und immer. Reflexartig auf jedes 

Vorkommnis mit einem neuen Gesetz zu reagieren, ist genau das, was wir nicht wol-

len. Wir wollen nämlich keine überbordende Bürokratie. Wir wollen keine erhöhte Kon-

trolldichte. Wir wollen letztendlich, dass die Dinge vernünftig laufen und dass sie dort, 

wo sie falsch laufen, selbstverständlich sanktioniert werden. Das werden sie auch.

Ich fange mit dem Thema Nürnberger Strafjustizzentrum an. Hierzu darf ich Ihnen 

sagen, dass gegen einen der Subunternehmer nach Abschluss der Ermittlungen im 

Herbst 2017 durch den Zoll ein Ausschlussverfahren von der Obersten Baubehörde 

durchgeführt wurde. Das Verfahren ist abgeschlossen. Der Subunternehmer ist von öf-

fentlichen Aufträgen ausgeschlossen. Ich habe mich da erkundigt, weil ich gehört 

habe, dass in Ihrer Pressekonferenz das Thema aufgetaucht ist. Selbstverständlich 

frage ich dann nach und höre zu.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage der 

Kollegin Weikert zu?

Klaus Holetschek (CSU): Ja, selbstverständlich.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Bitte schön, Frau Weikert.
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Angelika Weikert (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Ich habe diese Vorgän-

ge am Strafjustizzentrum mit mehreren Nachfragen bei der Staatsregierung immer 

wieder verfolgt. Es ist richtig, dass der Hauptunternehmer aus der Liste bevorzugter 

Unternehmen gestrichen wurde, aber auf meine Schriftliche Anfrage wird vonseiten 

der Staatsregierung auch bestätigt, dass das Unternehmen weiterhin staatliche Aufträ-

ge ausführt. Lesen Sie meine Anfrage nach!

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Frau Kollegin, Sie müssen eine Frage stellen.

Angelika Weikert (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Ja. – Ist Ihnen bekannt, 

dass das Unternehmen auch weiterhin in staatlichem Auftrag tätig ist?

Klaus Holetschek (CSU): Frau Kollegin Weikert, wenn Sie zugehört hätten, hätten 

Sie gehört, dass ich vom Subunternehmer gesprochen habe, gegen den sich die Vor-

würfe gerichtet haben und der komplett ausgeschlossen wurde.

(Angelika Weikert (SPD): Aber der hat ja den Subunternehmer beauftragt!)

Insofern tritt dort ein Mechanismus ein, der richtig ist und der tatsächlich zum Ergebnis 

führt, das wir wollen: Wenn Verstöße da sind, müssen sie geahndet werden. Das noch 

mal klipp und klar!

Dort, wo wir aber keine Verstöße haben und wo der Mindestlohn schon im Gesetz de-

finiert ist, wo auch die Tariftreue da ist, dort brauche ich um Gottes willen kein neues 

Gesetz. Ich sage Ihnen das klipp und klar. Da werden die Vergaben verteuert. Ich war 

zwölf Jahre Bürgermeister einer Stadt. Ich weiß, wie Vergaben funktionieren. Ich weiß, 

dass mit jeder Vorschrift, die nicht notwendig ist, weil der Fall schon gesetzlich gere-

gelt ist, das Verfahren komplizierter wird und die Unternehmen dazu gebracht werden, 

sich an diesen Vergaben im öffentlichen Raum gar nicht mehr zu beteiligen, weil es 

ihnen zu kompliziert ist und weil sie keinen Sinn darin sehen.

(Beifall bei der CSU)
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Von daher ist dieses Gesetz nicht notwendig. Über Ihr Anliegen können wir sicherlich 

gemeinsam sozialpolitisch diskutieren, wobei ich mir die Frage stelle, ob diese The-

men tatsächlich durch ein Tarif- und Vergabegesetz geregelt werden können.

Sie haben vorhin auch die anderen Bundesländer zitiert. Schauen Sie sich in Mecklen-

burg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen noch einmal ganz genau an, was dort zu 

diesem Gesetz gesagt und inzwischen gemacht wird. Dort sind nicht mehr alle glück-

lich, und man versucht, das jetzt zu ändern.

(Angelika Weikert (SPD): Tariftreue bleibt in NRW!)

– Noch mal: Tariftreue ist ja gegeben. Wir haben einen Mindestlohn, Frau Kollegin 

Weikert. Den haben wir in der Koalition damals mit vereinbart.

(Angelika Weikert (SPD): Das weiß ich! Dank der SPD!)

– Aber dann müssen Sie doch auch zur Kenntnis nehmen, dass diese Dinge dargelegt 

und auch im Gesetz definiert sind. Ich frage mich wirklich, was Sie damit bezwecken. 

Vielleicht können Sie mir das beantworten. Ich habe es jetzt auch Ihrer Rede nicht ent-

nommen, weil, wenn ich mir die einzelnen Themen noch einmal ganz genau an-

schaue, etwa den Anwendungsbereich des Arbeitnehmerentsendegesetzes, dann 

stelle ich fest: Das ist im Gesetz geregelt. Man kann mithilfe eines Gewerbezentralre-

gisterauszugs diese Themen abklären. Wenn Verstöße da sind, werden die Unterneh-

mer ausgeschlossen. Genauso ist es im Personennahverkehr. Bei der Auftragsdurch-

führung ist die Verpflichtung zur Beachtung aller gesetzlichen Vorgaben insbesondere 

tarif-, arbeits- und steuerrechtlicher Art implizit mit dabei.

Noch mal: Wenn Vollzugsdefizite da sind, dann müssen die geklärt werden. Vollzugs-

defizite wird es immer wieder geben, und sie lassen sich durch Ihren Gesetzentwurf 

auch nicht ausschließen;

(Angelika Weikert (SPD): Die sind in Nürnberg immer noch nicht geklärt!)
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denn die Welt ist nicht so gut, wie Sie sie möglicherweise haben möchten, und in allen 

Bereichen unserer Welt passiert immer wieder etwas. Das, was Sie hier machen, ist 

genau das, was wir irgendwann mal abschaffen müssen: reflexartig immer zu sagen, 

es ist etwas passiert und jetzt machen wir ein neues Gesetz, verkomplizieren, verteu-

ern und machen wir die Dinge nicht mehr gangbar.

Wir lehnen deswegen auch heute wieder diesen Gesetzentwurf ab, weil er unnötig ist, 

weil den Themen Rechnung getragen ist und weil wir nicht wollen, dass weitere Büro-

kratie hinzukommt.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Vielen Dank, Herr Kollege Holetschek. – Nächste 

Rednerin ist die Kollegin Schmidt. Bitte schön, Frau Schmidt.

Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Ja, der Kollege Holetschek hat wieder angesprochen, wie gut es uns 

geht und dass auch unser Arbeitsmarkt gut aussieht. Trotzdem fühlen sich nicht nur 

die Menschen, die zum Mindestlohn arbeiten, in Bayern sozial benachteiligt. Eben 

deshalb wäre es die Aufgabe des Sozialministeriums und der Regierungspartei gewe-

sen, hier Gerechtigkeit herbeizuführen. Wir danken der SPD für diesen Gesetzentwurf. 

Herr Holetschek, wir begrüßen ihn nicht in jedem Detail, aber Sie können doch nicht 

drum herumreden.

Ich gehe jetzt in die Praxis. Wir vergeben Putzaufträge im öffentlichen Raum, in dem 

es sehr wohl Mindestlohn gibt. Dann muss die Putzfrau aber nach Raum putzen, 

wobei dieser Raum in der Zeit gar nicht zu schaffen ist. Das ist die Praxis. Gehen Sie 

mal in Ihr Krankenhaus, gehen Sie mal in öffentliche Einrichtungen!

(Klaus Holetschek (CSU): Was hat das mit dem Gesetz zu tun?)

– Ja, aber nichts zu machen! Herr Holetschek, da wird sich bestimmt auch nichts än-

dern. Ich bin nicht bereit, jemals wieder bei der öffentlichen Vergabe Menschen in Ar-
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beit zu schicken, die dann später Finanzhilfen brauchen. Wo landen sie denn? Über 

wen sprechen wir denn? – Jetzt ist die neue Sozialministerin nicht da. – Bleiben wir 

beim Putzen: Es betrifft vor allem wieder Frauen, betrifft vor allem wieder Alleinerzie-

hende. Es ist selbstverständlich, dass Sie am Bau keinen Facharbeiter unter dem Min-

destlohn bekommen werden,

(Angelika Weikert (SPD): Aber Helfer!)

wohl aber Helfer, die dann wieder von Subunternehmen beschäftigt werden. – Wie will 

man das denn kontrollieren? Wie soll man denn als Mitvergeber in einem Landkreis, in 

einer Gemeinde, sogar wenn man weiß, dass der Zweite der Bessere wäre, die Verga-

be steuern? Wie kann man sonst etwas verbessern?

Ich bin mir auch nicht sicher, ob eine Erklärung daran groß etwas ändern wird.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Wir können doch nicht weiter zuschauen, wie wir unsere Vergaben und unsere Out-

sourcings, die dann nicht mehr im Haus sind, auf raffinierte Art und Weise und auf 

Kosten ausländischer Menschen machen. Im Putzbereich betrifft dies den häufig vor-

kommenden Hausservice, der nicht funktioniert. Wir können doch nicht weiter zu-

schauen, dass es nicht einmal ein Regularium gibt, um eingreifen und andere Verga-

ben machen zu können.

Wenn Sie bessere Vorschläge haben, wie wir es noch besser und noch gerechter ma-

chen könnten, dann bitte ich Sie, diese in der Diskussion im Ausschuss einzubrin-

gen.Dann stellen wir Änderungsanträge; wir werden auch einige einbringen. Aber wir 

freuen uns sehr über die Initiative und sind auf jeden Fall dafür, dass jeder Mensch 

einen gerechten Lohn für seine Arbeit bekommt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Kollegin Schmidt. – Es gibt 

eine Intervention des Kollegen Holetschek. Bitte schön, Herr Holetschek.

Klaus Holetschek (CSU): Ist Ihnen § 19 des Mindestlohngesetzes bekannt?

Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Ich habe ihn gerade nicht vorliegen; aber gelesen 

habe ich ihn sicher schon.

Klaus Holetschek (CSU): Dann müssten Sie ja wissen, dass dort die Einhaltung des 

gesetzlichen Mindestlohns durch alle Bieter geregelt ist und dass nach diesen Vor-

schriften der Auftraggeber mithilfe eines Gewerbezentralregisterauszugs prüft, ob 

diese Vorschriften eingehalten sind. Wenn sie nicht eingehalten sind, kann er ausge-

schlossen werden. Sie haben hier in der Debatte einen Beitrag geliefert, der mit dem 

Gesetzentwurf nichts, aber rein gar nichts zu tun hat.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Holetschek. Frau Kollegin 

Schmidt, bitte schön.

Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Herr Kollege Holetschek, ich möchte mal wissen, 

wie Sie bei den vielen Vergaben ausschließen können, dass der Unternehmer, an den 

Sie vergeben, nicht so handelt.

(Zuruf der Abgeordneten Petra Guttenberger (CSU))

Ich möchte wissen, wer von Ihnen bei öffentlichen Vergaben dafür die Hand ins Feuer 

legt. Ich möchte Ihre Hand nicht als erste brennen sehen.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Kollegin Schmidt. – Nächster 

Redner ist der Kollege Dr. Runge. Bitte schön, Herr Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): (Vom Redner nicht autorisiert) Frau Präsidentin, Kolle-

ginnen und Kollegen! Mit dem Gesetzentwurf wird ein wichtiges Anliegen verfolgt. Es 
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wird ein Thema aufgegriffen, mit welchem wir uns hier in diesem Hause seit mehr als 

20 Jahren immer wieder befasst haben. Tariftreueregelungen und andere Regularien 

bei der Vergabe öffentlicher Aufträge tun dringend not. Denn es geht zum einen 

darum, dass fairer Wettbewerb verhindert wird, wenn es Wettbewerbsverzerrungen 

gibt, beispielsweise über die Löhne. Es gibt aber auch andere Kriterien, zum Beispiel 

unterschiedliche Standards im Umweltschutz und vieles mehr, wo man sagen kann, 

der eine macht es, der andere macht es nicht, und damit haben wir keinen fairen Wett-

bewerb.

Es gibt aber neben der Schaffung von fairen Bedingungen im Wettbewerb weitere 

Ziele bei Tariftreueregelungen, welche auch höchstrichterlich festgeschrieben sind. Sie 

sind arbeitsmarktpolitischer Natur, und selbstverständlich geht es auch darum, finan-

zielle Stabilität in die Systeme der sozialen Sicherung zu bringen. Ich empfehle Ihnen 

noch einmal sehr, zum Beispiel das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Berliner 

Tariftreueregelung, zum damaligen Vergabegesetz, zu lesen. Ich darf zitieren. Das 

Bundesverfassungsgericht hat geschrieben:

Die rechtfertigenden Gründe, die den Gesetzgeber zu der … Regelung veranlasst 

haben, haben … erhebliches Gewicht.

Die Erstreckung der Tariflöhne auf Außenseiter soll einem Verdrängungswettbe-

werb über die Lohnkosten entgegenwirken … und die Ordnungsfunktion der Tarif-

verträge unterstützen.

Sie dient dem Schutz der Beschäftigung solcher Arbeitnehmer, die bei tarifgebun-

denen Unternehmen arbeiten, und damit auch der Erhaltung als wünschenswert 

angesehener sozialer Standards.

… Gemeinwohlbelang, dem die Tariftreueregelung … Rechnung zu tragen ver-

sucht, besitzt eine überragende Bedeutung … .
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Sie sagen: Reflexartig wird auf irgendwelche Vorkommnisse reagiert, deshalb ein 

neues Gesetz. Das lehnen wir ab. Wir hatten doch längst, wie gesagt, seit über 

20 Jahren, Regelungen in Bayern. Sie, Herr Holetschek, haben sich dafür feiern las-

sen. Sie sind über viele Initiativen, Anträge, Gesetzentwürfe und Ähnliches von uns 

und der SPD angestoßen worden. Aber Sie haben es dann gemacht und haben es 

dann mit großer Begeisterung vorgetragen. Die erste Initiative ging von der Staatsre-

gierung aus. Das war 1996 der Beschäftigungspakt Bayern. Da gab es das Beschäfti-

gungsprogramm und die Tariftreueregelung. Sie haben sich dafür groß feiern lassen. 

Dann gab es 2000 das Bayerische Vergabegesetz, 2007 haben wir es reformiert.

(Angelika Weikert (SPD): 2010 abgeschafft!)

Da haben wir nicht nur den Hochbau, sondern auch den Tiefbau mit hereingenommen. 

Ich erinnere Sie – Herr Holetschek, Sie waren damals noch nicht dabei –, der Arti-

kel 97 Absatz 4 GWB ist auf Initiative des Bayerischen Landtags geändert worden. 

Eignungskriterien waren vorher die Leistungsfähigkeit, die Zuverlässigkeit und die 

Fachkunde. Dazu gekommen sind ökologische Kriterien, soziale Kriterien und die In-

novation. Ich habe dem damaligen Landtagspräsidenten gesagt: Wir reichen Ihnen 

gerne noch viele Federn, damit Sie sich mit ihnen schmücken können. Denn ich war 

auch in der Debatte in Berlin dabei.

Dann hatten wir das bekannte Rüffert-Urteil in Niedersachsen. Da ging es um das nie-

dersächsische Landesvergabegesetz, welches dem bayerischen sehr ähnlich war. 

Konkreter Sachverhalt war ein "Suberer". Der Insolvenzverwalter des "Suberers" hatte 

geklagt. Es ging bezeichnenderweise um den Bau eines Gefängnisses. Er hat dann 

recht bekommen, weil es hieß: Es gibt beim Tarif keine Allgemeinverbindlichkeit, und 

dann ist diese gesetzliche Regelung hinfällig. Mit dem bezeichnenderweise so ge-

nannten Gesetz zur Änderung des Pressegesetzes und anderer Gesetze ist dann die 

bayerische Regelung ersatzlos aufgehoben worden.
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Wenn Sie sagen, es lief alles wunderbar, dann reden Sie doch mal mit den Leuten 

vom Zoll, Arbeitsgruppe Schwarzarbeit. Es gibt leider auch Großbaustellen der Lan-

deshauptstadt mit übelsten Fällen der Schuldknechtschaft und Ähnliches mehr.

(Angelika Weikert (SPD): Das war nur ein Beispiel!)

Schauen Sie doch einmal, wie die Korruptionsbekämpfungsrichtlinie greift oder nicht. 

Es gibt immer wieder massive Verstöße gegen die Vorgaben für Arbeitnehmerentsen-

dung und Arbeitnehmerüberlassung. Trotzdem passiert da de facto nichts. Das heißt, 

eine Neuregelung ist wünschenswert und angesagt; denn damit helfen Sie den Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern. Sie helfen den Systemen der sozialen Sicherung, 

und Sie helfen vor allem auch bayerischen Unternehmern und Unternehmerinnen. 

Deswegen ist der erneute Vorstoß – dieses Mal wieder von der SPD – begrüßenswert, 

und wir freuen uns schon auf substanzielle Beratungen. Wenn Sie sagen, es funktio-

niert alles, noch einmal die Empfehlung: Reden Sie mit den Kolleginnen und Kollegen 

vom Zoll, Arbeitsgruppe Schwarzarbeit, darüber, was alles funktioniert und was nicht 

funktioniert und was sie gerne anders hätten.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Dr. Runge. – Nächs-

te Rednerin ist die Kollegin Karl. Bitte schön, Frau Karl.

Annette Karl (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir in der 

SPD-Landtagsfraktion denken Arbeit und Wirtschaft zusammen. Deshalb stehe heute 

auch ich hier. Die Grundlage dafür ist die soziale Marktwirtschaft. Soziale Marktwirt-

schaft bedeutet zum einen gute Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer, aber auch gute 

Rahmenbedingungen für Unternehmer. Beides gemeinsam macht den Erfolg in der 

Wirtschaft in Deutschland und in Bayern seit vielen Jahrzehnten aus.

Zu guten Rahmenbedingungen gehören auch Leitplanken für einen fairen Wettbewerb 

bei Vergaben. Wir wollen Arbeitnehmer vor Lohndumping und sozialen Verwerfungen 

schützen, aber vor allen Dingen auch Unternehmen, die sich an Tarifverträge halten, 
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davor bewahren, bei Vergaben benachteiligt zu werden. Der gute Kaufmann darf nicht 

auch noch für sein Handeln bestraft werden.

(Beifall bei der SPD)

Ein bayerisches Tariftreue- und Vergabegesetz kann auf aktuelle Entwicklungen rea-

gieren. Wir haben zum einen eine immer geringere Tarifbindung von Unternehmen. 

Wir haben zum anderen einen Preiskampf bei Vergaben, vor allen Dingen über Lohn-

drückerei, und wir haben zunehmend die Vergabe von einzelnen Teilen der Aufträge 

an Unterauftragnehmer und Unterauftragnehmer von Unterauftragnehmern. Hier sind 

Arbeitsbedingungen und Lohnhöhe teilweise nicht mehr nachkontrollierbar und nach-

vollziehbar. Wir sind der Meinung, der Auftragnehmer muss hier auch in die Verant-

wortung für seine Subsubsub- und Subunternehmer genommen werden.

(Beifall bei der SPD)

Wir erleben die Vergabe an Subunternehmer zunehmend auch im SPNV, im Schie-

nenpersonennahverkehr, auch und gerade im grenzüberschreitenden Verkehr. Das 

Drücken von Löhnen führt aber gemeinsam mit schlechten Arbeitsbedingungen auch 

zum Fachkräftemangel. Man muss sich einmal umsehen, wie momentan die Situation 

bei Lokführern ist. Es ist einfach nicht mehr attraktiv, einen solchen Beruf zu immer 

schlechteren Bedingungen auszuüben.

Die Regelungen im Gesetzentwurf für Unterauftragnehmer und zur Vergabe von 

grenzüberschreitenden Leistungen sind deshalb wichtig und richtig. Wir sehen in un-

serem Gesetzentwurf vor, dass bei der Vergabe auch soziale Kriterien im Zusammen-

hang mit der konkreten Leistung möglich sein sollen. Das ist sehr wichtig, zum Bei-

spiel – und da bin ich wieder beim SPNV – beim Übergang des Betriebes von einem 

Anbieter auf den nächsten.Hier möchten wir sicherstellen, dass die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer weiterhin zu den gleichen Bedingungen beschäftigt werden wie 

beim vorhergehenden Betreiber.
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Es geht hier eben nicht um mehr Bürokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern 

es geht um klare Spielregeln in unserer sozialen Marktwirtschaft – um es neudeutsch 

zu sagen: Es ist das level playing field, wie wir es uns vorstellen.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Kollegin Karl. Gibt es noch 

reguläre Wortmeldungen?

(Zuruf von der CSU: Ja)

Eine weitere Wortmeldung liegt vom Kollegen Holetschek vor. Bitte sehr.

Klaus Holetschek (CSU): Ich habe mich noch einmal gemeldet, weil wir noch etwas 

Redezeit haben. Es ist gut, diese Zeit zu nutzen, um zwei oder drei Dinge richtigzu-

stellen. Herr Kollege Runge, Sie reden immer von Dingen, die sowieso sanktioniert 

werden. Sie reden von strafbaren Handlungen, für die der Zoll da ist und die geahndet 

werden müssen. Das ist aber nicht die Normalität; denn in der Normalität sind die 

Dinge geregelt. Wenn etwas nicht passt, muss es – wie überall – auch sanktioniert 

werden. Dafür gibt es den Vollzug und die Behörden. Das möchte ich eindeutig fest-

stellen.

Die meisten Aufträge kommen von den Kommunen. Auch da gibt es diese Regulie-

rungsmomente. Das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Wenn dort einer 

einmal schiefliegt, wird er ausgeschlossen und kommt nicht mehr zum Zuge.

Beim Schienenpersonennahverkehr – das ist mir wichtig – haben sämtliche in Bayern 

tätige Eisenbahnverkehrsunternehmen Tarifverträge mit einer bzw. mit mehreren Ge-

werkschaften. Das muss an dieser Stelle auch noch einmal angesprochen werden.

(Zurufe von der SPD)

– Ja, man muss aber die Dinge sauber trennen und darf nicht den falschen Eindruck 

erwecken, wir lehnten dieses Gesetz deshalb ab, weil wir gegen soziale Gerechtigkeit 
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sind. Vielmehr lehnen wir es deshalb ab, weil es neue Bürokratie bringt. Es bringt 

neue Mechanismen, die niemandem nutzen, sondern die die Dinge vielmehr in der an-

deren Richtung schlechter machen.

(Beifall bei der CSU – Zuruf von der CSU: Bravo!)

Deshalb lehnen wir es ab, und das ist auch der wahre Grund.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Holetschek. Bitte bleiben Sie 

am Mikrofon, es gibt jetzt zwei Zwischenbemerkungen. Die erste kommt vom Kollegen 

Dr. Runge. Bitte schön, Herr Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Holetschek, selbst-

verständlich haben wir Regularien zum Mindestlohn, zur Arbeitnehmerentsendung und 

zur Arbeitnehmerüberlassung. Aber viel zu oft wird dagegen verstoßen, leider auch in 

den Bereichen, in denen die öffentliche Hand der Auftraggeber ist.

(Widerspruch bei der CSU)

Da erfolgt eben nicht die entsprechende Sanktionierung.

Weil Sie gerade den öffentlichen Personennahverkehr angesprochen haben, frage ich 

Sie: Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass der Freistaat Bayern über Jahre die Kom-

munen angehalten hat, im allgemeinen ÖPNV für Tariftreue zu sorgen, sich aber 

gleichzeitig geweigert hat, da, wo er selber Auftraggeber ist, nämlich im SPNV, Glei-

ches einzufordern? Damit haben wir uns immer wieder auseinandergesetzt. Da gibt es 

einen eklatanten Widerspruch. Man predigt Wasser, säuft aber selber Wein. Man hält 

sich nicht an das, was man für richtig hält. Von daher nochmals die Bitte, diesem Ge-

setzentwurf zuzustimmen. Sie können den Entwurf ja selbst an der einen oder ande-

ren Stelle noch korrigieren, aber Sie sollten das Anliegen unterstützen.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Dr. Runge. – Herr Holet-

schek, bitte sehr.

Klaus Holetschek (CSU): Wir haben im Straßenpersonennahverkehr eine sehr weit-

gehende Tarifbindung. Das gilt auch für die Ausschreibung der kreisfreien Städte und 

der Landkreise für Busleistungen. Es ist vorhanden.

Herr Dr. Runge, nochmals: Wenn etwas schiefläuft, führe ich doch nicht ein neues Ge-

setz ein, bei dem ich noch einmal zusätzlich kontrollieren muss. Ich verbessere damit 

nicht die Situation. Da gibt es irgendwo einen Denkfehler. Wir müssen dort, wo etwas 

passiert, konsequent dagegen vorgehen und die Dinge abschaffen. Das wollen wir ge-

nauso. Ein neues Gesetz wird aber nichts verbessern. Der Meinung bin ich zu hundert 

Prozent. Es wird mehr Bürokratie geben, es wird teurer, und es wird die Situation im 

Grunde verschlechtern.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön. – Jetzt kommt die Zwischenbe-

merkung der Kollegin Weikert. Bitte sehr.

Angelika Weikert (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Herr Kollege, wenn alles 

so toll kontrolliert und sanktioniert wird, frage ich mich – ich beziehe mich auf meine 

Nachfrage bei der Staatsregierung zum Strafjustizzentrum Nürnberg, da ich diesen 

Fall sehr gut dokumentiert hatte –, warum monatelang keiner der staatlichen Auftrag-

geber, insbesondere das Staatliche Hochbauamt, jemals auf der Baustelle war und 

mitbekommen hat, dass diese Arbeiter in unbeheizten Containern schlafen mussten 

und keinerlei Lohn erhalten haben.

Meine Anfrage hat auch gezeigt, dass niemals einer der staatlichen Auftraggeber beim 

Hauptunternehmer nachgesehen hat, welche Subsubunternehmer der Hauptunterneh-

mer überhaupt beauftragt hat. Keiner! Es hat also überhaupt keine staatliche Kontrolle 

stattgefunden. Wenn die staatlichen Aufträge des Freistaates Bayern so abgewickelt 

werden, dass man sich nur auf die Arbeitsgruppe vom Zoll verlässt, dann ist dem 

Missbrauch wirklich Tür und Tor geöffnet.
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Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke sehr, Frau Weikert. – Herr Holetschek.

Klaus Holetschek (CSU): Frau Kollegin Weikert, Sie greifen jetzt ein Beispiel heraus, 

zu dem ich Ihnen vorhin erklärt habe, dass es dort einen Sanktionsmechanismus gab. 

Das Subunternehmen ist ausgeschlossen.

(Angelika Weikert (SPD): Es hat aber keiner nachgesehen!)

Die Möglichkeit der Kontrolle ist natürlich durch den Zoll gegeben.

Da gibt es auch genügend Beispiele, wo der Zoll im Hinblick auf den Mindestlohn auf 

einmal bei einem kleinen Mittelständler mit vier Leuten erscheint und der Mittelständler 

sich fragt, was er eigentlich verbrochen hat. Das ist die andere Seite der Medaille. 

Staatliches Handeln muss auf der einen Seite also konsequent sein, und auf der an-

deren Seite muss der Verfolgungsdruck richtig gehandhabt werden.

(Angelika Weikert (SPD): Konsequent war da nichts!)

Sie reden von einem Beispiel. Ich könnte Ihnen ein anderes nennen, wo es anders ge-

laufen ist.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Vielen Dank, Herr Holetschek. – Weitere Wort-

meldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den 

Gesetzentwurf dem Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Ver-

kehr, Energie und Technologie als federführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht 

damit Einverständnis? – Das ist der Fall. Es ist so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie 

Gesetzentwurf der Abgeordneten 
Markus Rinderspacher, Angelika Weikert, 
Doris Rauscher u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/21033 

für ein Bayerisches Gesetz zur Gewährleistung 
von Tariftreue und Mindestlohn bei öffentlichen 
Auftragsvergaben 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Annette Karl 
Mitberichterstatterin: Christine Hadert-
hauer 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und 
Verkehr, Energie und Technologie federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss für Staats-
haushalt und Finanzfragen und der Ausschuss 
für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration haben den Gesetzentwurf mitbera-
ten. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf 
endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf in seiner 83. Sitzung am 17. Mai 
2018 beraten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

 

 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Gesetzentwurf in seiner 198. 
Sitzung am 5. Juni 2018 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration hat den Gesetz-
entwurf in seiner 84. Sitzung am 7. Juni 2018 
mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

5. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf in 
seiner 95. Sitzung am 28. Juni 2018 endbera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Angelika 
Weikert, Doris Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich Pfaff-
mann, Annette Karl, Natascha Kohnen, Andreas Lotte, Bernhard 
Roos, Horst Arnold, Inge Aures, Volkmar Halbleib, Dr. Simone 
Strohmayr, Margit Wild, Klaus Adelt, Susann Biedefeld, Florian 
von Brunn, Martina Fehlner, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Martin 
Güll, Harald Güller, Alexandra Hiersemann, Günther Knoblauch, 
Dr. Herbert Kränzlein, Ruth Müller, Kathi Petersen, Dr. Christoph 
Rabenstein, Florian Ritter, Georg Rosenthal, Harry Scheuenstuhl, 
Franz Schindler, Helga Schmitt-Bussinger, Stefan Schuster, 
Kathrin Sonnenholzner, Diana Stachowitz, Reinhold Strobl, Arif 
Taşdelen, Ruth Waldmann, Dr. Paul Wengert, Johanna Werner- 
Muggendorfer, Herbert Woerlein, Isabell Zacharias und Fraktion 
(SPD) 

Drs. 17/21033, 17/23051 

für ein Bayerisches Gesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und 
Mindestlohn bei öffentlichen Auftragsvergaben 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Angelika Weikert
Abg. Klaus Holetschek
Abg. Johann Häusler
Abg. Dr. Martin Runge



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 33 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Angelika Weikert, 

Doris Rauscher u. a. und Fraktion (SPD)

für ein Bayerisches Gesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestlohn 

bei öffentlichen Auftragsvergaben (Drs. 17/21033) 

- Zweite Lesung -

Ich eröffne die Aussprache. – Erste Rednerin ist Frau Kollegin Weikert.

Angelika Weikert (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich muss die-

sen Gesetzentwurf nicht mehr langwierig begründen. Das haben wir im Wirtschafts-

ausschuss und im sozialpolitischen Ausschuss sehr intensiv gemacht. Wir wollen mit 

diesem Gesetzentwurf nichts anderes erreichen, als dass bei öffentlichen Aufträgen 

nur Unternehmen zum Zuge kommen, die sich tariftreu verhalten – Punkt, nicht mehr 

und nicht weniger.

Ich ziehe jetzt gleich, auch vor dem Hintergrund der späten Stunde, ein Fazit aus den 

Diskussionen in den Fachausschüssen. Ich stelle als erste Bemerkung fest: Keiner, 

der sich an der Diskussion beteiligt hat, hat festgestellt, dass es nicht Missbrauch auch 

bei öffentlichen Aufträgen gibt. Zweite Feststellung: Alle, die sich an der Diskussion 

beteiligt haben, haben betont, dass es mehr Kontrollen braucht. Diese Feststellungen 

haben wir gemeinsam getroffen.

Jetzt komme ich zu den Unterschieden. Die Konsequenzen, die daraus gezogen wer-

den, sind unterschiedlich. Die Mehrheitsfraktion und übrigens auch die FREIEN WÄH-

LER ziehen die Konsequenz, die Kontrollen auf den Zoll zu verschieben. Allein der 

Zoll sei zuständig. Es wird behauptet, man würde durch dieses Gesetz mehr Bürokra-

tie aufbauen.Ich ziehe hierzu ein Fazit aus den Fachdiskussionen und den Diskussio-

nen des heutigen Tages. Sie haben heute durch verschiedene Gesetzentwürfe viel 

Bürokratie eingezogen. Ich möchte nicht alles wiederholen. Das hat angefangen mit 

dem Haushaltsgesetz und ging weiter mit dem Gesetz über das Landesamt für Asyl 
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und Rückführungen. Sie haben hier viel Bürokratie eingezogen, ohne zu fragen: Was 

bringt das? Sind hier Kosten und Nutzen in Einklang zu bringen?

Zu der Forderung, dem Lohndumping bei öffentlichen Auftraggebern Einhalt zu gebie-

ten, mehr Kontrollen einzuführen und den Auftraggebern mehr Verantwortung zu über-

tragen, sagen Sie Nein. Ich bin nicht überrascht; denn Sie werden bei diesem Nein 

bleiben.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Der nächste Redner ist Herr 

Kollege Holetschek.

Klaus Holetschek (CSU): Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Frau Kollegin Weikert, das ist ein sehr wichtiges Thema. Dies möchte ich am 

Anfang konstatieren. Sie haben diesen Gesetzentwurf nunmehr zum vierten Mal ein-

gebracht. In der Zwischenzeit hat sich wahnsinnig viel getan, auch in der Koalition. Ich 

denke hier an den Mindestlohn.

Ich möchte ein kurzes Fazit ziehen. Ihr Entwurf bringt eine höhere Regelungsdichte. 

Unternehmen und Vergabestellen werden mit zusätzlichen Nachweis-, Prüf- und Kon-

trollpflichten belastet. Kurz: Das ist eine Mehrbelastung ohne nennenswerten Mehr-

wert. Wir werden den Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall bei der CSU – Ingrid Heckner (CSU): Eine sehr gute Rede!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Herr Kollege Häusler, bitte ans 

Rednerpult.

Johann Häusler (FREIE WÄHLER): Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Frau Kollegin Weikert, Sie haben recht: Immer weniger Betriebe besinnen sich 

auf die Tarifbindung zurück. Bayern ist hier unterdurchschnittlich organisiert. Bayern 

hat aber auch eine andere Unternehmensstruktur. Insbesondere der ländliche Raum 
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ist viel kleinstrukturierter. Ich möchte es genauso kurz machen wie Sie. In einem Punkt 

muss ich Ihnen aber deutlich widersprechen: Sie wollen zusätzliche Kontrollen. Wir 

wollen mit Sicherheit keine zusätzlichen Kontrollen. Wir haben genügend Kontrolleure. 

Wir brauchen mehr Facharbeiter. Wir brauchen mehr Manpower.

(Angelika Weikert (SPD): Das ist schlicht und einfach Quatsch! Sie reizen mich, 

meine Redezeit auszunutzen!)

– Wer von Wirtschaft keine Ahnung hat, muss so argumentieren. – Tatsache ist, wir 

vergeben heute viele öffentliche Aufträge, für die es nur noch ein Angebot gibt. Teil-

weise bekommen wir gar keine Angebote mehr. Vor Kurzem stand in der "Augsburger 

Allgemeinen" ein Bericht über eine Gemeinde, die nur ein überteuertes Angebot erhal-

ten konnte. Wir können genügend Angebote ausschließen, aber es macht keinen 

Sinn, zusätzliche Kontrollen und Hürden aufzuerlegen. Wir haben ein Problem in 

Bezug auf die Innovationen bei unserem Mittelstand, insbesondere bei den kleinen 

handwerklichen Betrieben. Diese Innovationen können wir nicht zusätzlich auf die Ta-

gesordnung setzen. Dazu ist im Moment wirklich kein günstiger Zeitpunkt. Das wäre 

kontraproduktiv.

Der Ansatz ist verständlich und ehrenwert. Darum haben wir uns im Fachausschuss 

so verhalten, wie wir uns verhalten haben. Wir haben uns auf Enthaltung verständigt.

(Angelika Weikert (SPD): Sie haben dagegen gestimmt!)

– Im federführenden Wirtschaftsausschuss haben wir uns enthalten, und im Sozial-

ausschuss auch. Bei diesem Votum bleiben wir auch hier.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Der nächste Redner ist Herr 

Kollege Dr. Runge.
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Dr. Martin Runge (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich muss 

Sie enttäuschen. Meine S-Bahn geht nur mehr alle 40 Minuten. Ich habe noch viel 

Zeit. – Spaß beiseite. Ich verweise auf meine diversen Redebeiträge zu den Themen 

Vergabegesetz, Tariftreueregelung usw. Herr Kollege Häusler, eines möchte ich aber 

hier nochmals festhalten: Ihr Beitrag war alles andere als sachkundig. Selbst wenn es 

nur einen einzigen Bieter gibt und dieser gegen geltendes Recht verstößt, muss das 

sanktioniert werden.

(Angelika Weikert (SPD): So ist es!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Umgang der Kolleginnen und Kollegen von der 

CSU dokumentiert eines, nämlich ihre Beliebigkeit. Hier handelt es sich um eine Rege-

lung, für die Sie sich vor vielen Jahren noch großartig haben feiern lassen. Jetzt sagen 

Sie auf einmal: Das brauchen wir nicht. Diese Regelung fördert bürokratische Hemm-

nisse. Ich erinnere noch einmal an das Jahr 1996 und den Beschäftigungspakt Bay-

ern: Oh, wir sind ganz vorne, Tariftreue und Nachunternehmererklärung. – So war das 

damals. Ein paar Jahre später, im Jahr 2000, wurde das in Gesetzesform gegossen. 

Im Jahr 2007 wurde das Gesetz novelliert. Sie haben sich immer dafür gelobt und ge-

sagt: Bayern ist ganz vorne.

Dann wurde das relativ klandestin abgeschafft. Dazu gab es eine Notwendigkeit, näm-

lich das sogenannte Rüffert-Urteil. Dieses Urteil betraf das niedersächsische Vergabe-

gesetz. Es ging damals bezeichnenderweise um den Bau eines Gefängnisses. Der In-

solvenzverwalter eines pleitegegangenen Subunternehmers hatte geklagt. Das 

bayerische Vergabegesetz war dem niedersächsischen Vergabegesetz sehr ähnlich. 

Man hätte es aber durchaus ändern können.

Es ist gerade angeklungen: Im öffentlichen Bau gibt es jede Menge Verstöße, zum 

Beispiel gegen die Vorgaben zur Arbeitnehmerüberlassung oder zur Arbeitnehmerent-

sendung, gegen den Mindestlohn, gegen Arbeitszeitregelungen, und es gibt Fälle 

klassischer Schuldknechtschaft. Damit komme ich zu der Forderung nach Tariflöhnen. 
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Wir alle wissen, dass die Tarifbindung mehr und mehr zurückgeht. Ich zitiere aus 

einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Berliner Tariftreueregelung. Dieses 

Urteil ist zwar schon älter, aber die Zitate, die ich bringen werde, greifen trotzdem. 

Zitat:

Die rechtfertigenden Gründe, die den Gesetzgeber zu der zur Prüfung gestellten 

Regelung veranlasst haben, haben demgegenüber erhebliches Gewicht.

Die Erstreckung der Tariflöhne auf Außenstehende soll über die Lohnkosten 

einem Verdrängungswettbewerb entgegenwirken und die Ordnungsfunktion der 

Tarifverträge unterstützen. Sie dient dem Schutz der Beschäftigung solcher Ar-

beitnehmer, die bei tarifgebundenen Unternehmen arbeiten, und damit auch der 

Erhaltung als wünschenswert angesehener sozialer Standards.

Als letzter Satz im Zitat:

Dieser Gemeinwohlbelang, dem die Tariftreueregelung Rechnung zu tragen ver-

sucht, besitzt eine überragende Bedeutung.

Deswegen noch einmal ganz eindeutig unser Votum: Zustimmung zu diesem Gesetz-

entwurf.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Kollege Dr. Runge, kommen Sie bitte zu-

rück. Wir haben eine Zwischenbemerkung von Herrn Kollegen Holetschek.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Ich hatte ja gesagt, meine S-Bahn geht erst in 40 Minu-

ten.

Klaus Holetschek (CSU): Herr Kollege Dr. Runge, ich habe sehr kurz gesprochen. 

Ich möchte deshalb in einem Satz darauf aufmerksam machen, dass Sie vergessen 

haben, dass der Mindestlohn ein entscheidendes Ereignis war, das man nicht unter-

schlagen sollte und das die Sachlage wesentlich verändert hat.
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Dr. Martin Runge (GRÜNE): Exakt auf diesen Mindestlohn bin ich in meinem Rede-

beitrag eingegangen. Auch gegen den Mindestlohn wird reihenweise auf Baustellen 

der öffentlichen Hand verstoßen. Das geht halt ganz leicht über die Arbeitszeiten. Des-

wegen ist hier schon Handlungsbedarf gegeben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen jetzt zur Abstim-

mung. Der Abstimmung liegt der Initiativgesetzentwurf der SPD-Fraktion auf Drucksa-

che 17/21033 zugrunde. Der federführende Ausschuss für Wirtschaft und Medien, In-

frastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie empfiehlt die Ablehnung des 

Gesetzentwurfs.

Wer dem Gesetzentwurf dagegen zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-

chen. – Das sind die Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 

Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Das ist die CSU-Fraktion. Stimmenthal-

tungen? – Bei Stimmenthaltung der FREIEN WÄHLER ist dieser Gesetzentwurf abge-

lehnt.

Wir sind am Ende der Tagesordnung. Ich schließe die Sitzung. Ich wünsche noch 

einen schönen Drei-Minuten-Abend. Dann graut der Morgen.

(Schluss: 23.58 Uhr)
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